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Architektonifche Rundfchau.

1903, Taf. 34: Friedhofanlage für Pafing ; von Bernd].

1904, Taf. 20: Friedhofanlage in Göppingen; von Eifenlo/zr 112 Il"cigle.

1905, Taf. 12: Friedhofs-Kapelle zu Deuben; von Ruder.

SCHÖNERMARK, G. Die Architektur der Hannoverfchen Schule. Hannover.

Jahrg. I (1889): Portal des Friedhofs zu Duisburg; von W. Schill—:.

Entwürfe des Architekten-Vereins zu Berlin. Neue Folge.

Jahrg. 1877, B1. 1—4. Entwurf eines Centralkirchhofs für Berlin. Von 0. zu Rügen.

5. K a p i t e l.

Gefetzliche Beftimmungen.

Die gefetzlichen Beltimmungen bezüglich der Leichenbef’tattung im Deutfchen

Reiche, vorzugsweife in Preufsen, rühren zum größten Teile von den Verwaltungs-

behörden in Uebereinf’cimmung mit den Ortsbehörden her.

Die erf’ten Anordnungen, die im Jahre 1858 in Oftpreufsen getroffen wurden, beziehen lich

lediglich auf die Leichentransporte, und zwar auf diejenigen, die in das Ausland gehen. In den

Jahren 1884—86 find diefe Anordnungen durch das Kaiferliche Gefundheitsarrit geprüft und end-

gültig feftgefetzt worden 1“‘).
Die minifteriellen Befijmmungen für die Anlage der Friedhöfe in Preufsen find auf Grund

der Befehlüfi'e der im Jahre 1890 (November) einberufenen königlichen wiffenfchaftlichen Deputation
für das Medizinalwefen betreffend Projekte für Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen und
Entwürfe von Begräbnisplatz-Ordnungen im Jahre 1892 erlaffen worden.

Die Befchlüffe der letzteren Deputation find von weitgehendfter Bedeutung und beziehen

lich auf:

1) die Gefahren oder Nachteile für die Gefundheit oder Beeinträchtigungen des körperlichen

Wohlbefindens der Menfchen, die aus Begräbnisplätzen entftehen können;

2) die Anordnungen zur Vermeidung folcher übler Folgen'“).

Als wichtigfter Auszug aus dem erfien Referate bei den Verhandlungen der genannten

Deputation betreffend Begräbnisplätze {ei folgendes angeführt: Behufs Erfüllung der hygienifchen

Aufgaben der Auffichtsbehörde bei der Prüfung von Projekten zur Anlage oder Erweiterung von

Begräbnisplätzen und von Entwürfen zu Begräbnisplatzordnungen bedarf es der anfchaulichen

objektiven Darfiellung aller derjenigen in vorfiehendem erörterten Eigenfchaften und Verhältniffe

des in Ausficht genommenen Platzes und feiner Umgebung, fowie der Aufgabe der Vorfchriften

über alle diejenigen Befiandteile des Betriebes, von welchen die Verhütung von Gefahren für die

Gefundheit oder v0n Nachteilen für das Wohlbefinden von Menfchen abhängig ift, fomit der

Klarlegung aller Momente, aus denen die Art und der Verlauf des Leichenzerfalles und die

Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Eindringens des Fäulnisgeruches oder fchädlicher Zerfall-
produkte in die Atmofphäre oder in V\’afferentnahmefiellen zu erfchliefsen ift.

Zur vollftändigen Klarfiellung gehören:

1) Eine mit Mafsfiab und Nordlinie verfehene Zeichnung der Lage des Platzes und feiner

Zugangswege nebft den nahegelegenen Wohngebäuden oder fonfiigen Aufenthaltsräumen (Schulen,

gewerblichen Anlagen und dergl.), Wafferentnahmeflellen (Brunnen, fliefsende oder fiehende Ge-

wäffer). Es genügt, falls ein gleichmäfsiger, trockener, lufthaltiger, aber nicht klüftiger oder grob—

fcholliger Boden vorliegt, die Darfiellung bis auf eine Entfernung von 35 m von der Grenze des

Platzes; anderenfalls bedarf es weiterreichender Angaben. Stets ift auch die Entfernung des Platzes

von der nächfien gefehloffenen Ortfchaft und die Richtung der vorausfichtlichen weiteren Ent-

wickelung derfelben, fowie eventuell die Lage (Entfernung, \Vegfamkeit) zu den übrigen auf den

Begräbnisplatz angewiefenen Ortfchaften anzugeben.

1“) Näheres hierüber: Handbuch der Hygiene. Bd. II, Abt. 2. Jena 1893. S. 34.

104) Näheres hierüber: PIETZNER, a. a. O., S. 96.
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z) Hinfichtlich der in der Zeichnung zu 1 angegebenen Wafferentnahmeftellen, eine auf eine

befiimmte, einheitliche Ordinate bezogene Mitteilung über die Tiefe des höchfien Standes des

Wafferfpiegels in den Keffelbrunnen, fliefsenden und fiehenden Gewäffern, bezw. der höchften

Oeffnung für den Waffereintritt in den Röhrenbrunnen.

3) Eine Ueberficht über die Niveau- und Untergrundverhältniffe des Platzes und [einer

Umgebung bis zu den nächfien Wafferentnahmeftellen, und zwar für verfchiedene —— mindeflens 2

— lotrechte Bodendurchfchnittsebenen, deren Oberflächenlinien in der Zeichnung zu 1 ein-

zutragen find, und welchen die zu 2 angegebene Ordinate zu Grunde gelegt fein mufs. Aus diefer

Ueberficht müffen die etwaigen verfchiedenen geologifchen Bodenfchichten und die Grundwaffer-

Hände bis zu einer Tiefe von mindeftens 2,50 m erfichtlich fein.

Die Ermittelungen haben an genügend zahlreichen, fachverfiändlich ausgewählten Stellen
des Platzes, welche auf der Zeichnung zu 1 markiert fein müffen, fachverftändig mittels Erbohrung

oder Ausfchachtung flattzufinden.

Die Fefiflellung der Grundwafferverhältniffe hat wiederholt, und zwar zur Zeit herrfchender
Trockenheit und nach längerem Regen, wenn möglichf’t hohe Stände zu erwarten find, zu ge-
fchehen und lich nicht nur auf die Höhe der Stände, fondern auch auf die Richtung und, wenn

tunlich, auf die Schnelligkeit der Bewegung des Grundwaffers zu erfirecken. Die Ergebniffe find

eingehend mitzuteilen.

4) Eine Befchreibung der Befchaffenheit des Bodens unter Beachtung etwaiger Ungleich-

mäfsigkeiten nach den phyfikalifchen Eigenfchaften und der chemifchen und geognoftifchen Zu-

fammenfetzung (Porofität — mittlere und extreme Gröfse der kleinfien einzelnen Erdteilchen

[Körnchen bis Geröllftücke] —, Durchläffigkeit, Filtrationskraft, Luftgehalt, Trockenheit — Ver—

hältnis der Feuchtigkeit zum Volumen —, Kiefel-, Tonerde, Kalkfalze, Eifenverbindungen, Humus-

fubftanzen und dergl. unter hinreichend genauer Angabe der Mengenverhältniffe; Schichtung und

fonftiges inneres Gefüge [Riffe, Spalten, Klüfte])_

5) Ein Grundrifs des Platzes mit Angabe der etwaigen Entwäfferungseinrichtungen, fowie

der etwa für Grüfte und eine Leichenhalle befiimmten Flächen.
5, a) Eventuell ein Bauplan der Leichenhalle nebft Erläuterung über Einrichtung der Gänge

und Fenfier, deren Lage zur Umgebung, über Lüftungs- und eventuell Erwärmvorrichtungen;

Befchaffenheit der Fufsböden und Wände, eventuell auch Verbindung der Leichenräume mit der

\Nohnung des Auffehers.

6) In dem Entwurf der Begräbnisordnung: Beiiimmungen darüber, dafs in der Regel in

jedem Grabe gleichzeitig nur eine Leiche und in welchen Ausnahmefällen etwa in einem Grabe
mehrere Leichen beerdigt werden dürfen; ferner über die Tiefe der Gräber — am heiten durch

Angabe der zwifchen der höchften Stelle des Sarges und der Erdoberfläche einzuhaltenden Ent-

fernung --, über die Dicke der zwifchen den Särgen zu belaffenden Erdwände, die forgfältige

Zufüllung der Gräber, die Breite der Zwifchenräume zwifchen den Grabhiigeln, die Dimenfionen

der letzteren, über die Art der Gräberbezeichnung und der Regifierführung, eventuell über die

Errichtung und Benutzung von Grüften und einer Leichenhalle, und proviforifche über die erfte

Wiederbelegungsfrift der Gräber —— nach Belieben unter Scheidung der Gräber für die Leichen

Erwachfener und für Kinderleichen mit Angabe der Gröfsen — oder Altersgrenzen der ver-

fchiedenen Kategorien. Die definitive Feftfetzung des Begräbnisturnus if’t bis nach Ablauf diefer

erfien Frift vorzubehalten.

Die Vorfchriften betreffsA der Beerdigung und Exhumierung der Leichen in

Oefterreich rühren aufser von den politifchen auch von klerikalen Behörden her.

Sie laufen dahin, dafs keine Leiche, wenn ausnahmsweife die Fäulnis nicht früher ein-

getreten ift, vor Ablauf von 48 Stunden von der Leichenbahre befeitigt werden darf, zur Ver—

hütung der Beerdigung im Scheintode. Infektiöfe Leichen follen nach 24 Stunden beerdigt werden.
Die gerichtliche Exhumierung der Leiche (nach dem Gefetze von 1850) darf nur in dem-

jenigen Fall gefchehen, wenn noch ein erhebliches Ergebnis zu erwarten ift und die Gefundheit

der Perfonen, welche die Leichenfchau vorzunehmen haben, nicht bedroht wird.

Exhumationen von Leichen aus gefperrten und aufgehobenen Friedhöfen follen vor Ablauf

von 10 Jahren nicht gefchehen.

In Frankreich ift das im Jahre 1804 (12. Juni) erlaffene »Décret fur les fépul—

turen (im Code Napoléon enthalten) noch jetzt in feinen Hauptzügen aufrecht erhalten.

Handbuch der Architektur. IV. 8, c. 13

148.

Oefterrcich.

149 .

Frankreich.
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Die wichtigften von den 17 Artikeln diefes Dekrets befiimmen wie folgt:

5 1 befiimmt, dafs keine Beerdigung innerhalb der Stadt oder eines Dorfes [tattfinden darf.
5 2. Man foll für den Friedhof einen hochgelegenen Ort wählen, der den Winden aus-

gefetzt ill, ihn bepflanzen, ohne den Luftumlauf zu hemmen, und ihn mit einer 2!!! hohen Mauer

umgeben.

% 3. Kein Grab fall mehr als eine Leiche aufnehmen (Verbot der früher üblichen Fußes

communes), 1'/2 bis 2m tief, 0,80‘“ breit fein und mit gut gefiampfter Erde gefüllt werden.

5 4. Die Gräber follen an den Seiten 3 bis 4:11, am Kopf- und Fufsende 0,5om voneinander

entfernt bleiben. Die Rotationszeit wird auf 5 Jahre befiimmt, und der gewählte Platz mufs

daher 5mal fo grofs fein als die präfumierte Sterblichkeit in einem jahre erfordern würde.

Auf das franzöfifche Dekret von 1804 fiützte lich bis vor kurzem (durch Verfügung von

1850) in Deutfchland das Friedhofsreglement in Mainz, in dem nur gewiffe unbedeutende Ab-
änderungen vorgenommen werden find.

In England liegt die Führung des Totenregif’cers und des Protokolls über

{amtliche Anordnungen betreffs der Anlage, Erweiterung und fonf’tiger Haltung

der Friedhöfe in den Händen der Kirchfpiel—Begräbniskommiffionen.

Die wichtigften von den letzteren getroffenen Mafsregeln und Anordnungen lauten wie folgt:

Ummauerte Gräber find zuläffig; Bedingung iii, dafs es fich um Familienbegräbnill‘e handle.

Die Berechnung des Flächenraumes für gewöhnliche (Reihen-) Gräber geht von der Veranfchlagung

aus, dafs auf je Iooo Einwohner 0,405 ha (: 1 Arre) genügen folle. Die Anfprüche an Baulichkeiten

und Anlagen zwingen faft überall dazu, das Doppelte diefer Berechnung in Ausficht zu nehmen.

Für Familiengrüfte empfehlen fich zementierte Krypten aus Backfiein. Metallfärge find zu ver-

meiden. Für Erwachfene fell ein Grab eine Länge von 2,29!“ (::9 Fufs) bei 1,0211! (:4 Fufs)

Breite, für Kinder von 1,02!“ (24 Fufs) bei 1,021“ (: 4 Fufs) Breite haben. Kein Grab darf mehr

als eine Leiche aufnehmen. Vor Ablauf von 14 jahren bei Erwachfenen und 8 Jahren bei
Kindern foll kein Grab geöffnet werden. _ Die höheren Infianzen für die Ausübung der gefetz-

lichen Beftimmungen find die Church Wordem und die Ve.jlreyr (Kirchenvorftände). Aber auch

die Krone übt entfcheidende Rechte aus: durch Order of Council können Begräbnisplätze ge-

fchloffen, auch der Schlufs eines Kirchhofes verfchoben werden. Im Umkreis zweier Meilen von

einer Stadt kann nur mit Bewilligung des Staatsfekretärs eine neue Friedhofaulage entflehen.

So ift die Ueberwachung des Begräbnisplatzwefens überaus umftändlich und gerade auf

diel'em Gebiete die Selbltverwaltung der Gemeinden, obwohl fie die Kofien zu tragen und die
Burz'al Boards zu wählen haben, fehr befchränkt.

Die City of London hat befondere Befiimmungen für St. Paul und St. Peter,

6. Kapitel.

Einiges über den Betrieb der Friedhofanlagen
und Statiftifches.

Die in Kap. 1 bis 3 gefchilderten Bedingungen für die regelrechte Anlage und

Benutzung der Begräbnisplätze können famt den in Art. 147 (S. 192) angeführten

muftergültigen gefetzlichen Bef’cirnmungen Preufsens einen nachhaltigen Beweis dafür

erbringen, wie viele wichtige und fchwer zu erfüllende Momente in der Friedhof—

frage mitwirken und wie fchwer es iii, ein den gefchilderten hygienifchen Grund-

zügen und Erforderniffen entfprechendes Friedhofgelände, unter Berückfichtigung

der ökonomifch-wirtfchaftlichen Frage, zu finden.

Die Folgen einer unrichtigen Wahl des Friedhofgeländes und eines mangel—

haften Betriebes können fich bezüglich der Verunreinigung der Bodenluft und des

Grundwaffers unter Umftänden viel gefährlicher gefialten, als es von vielen Hy-


